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371.1.5 Abschreibungen auf nicht iiberbauten Grundstiicken

Da Land allein keine Altersentwertung erfahrt, sind Abschreibungen auf nicht Gberbauten Grundstiicken
nicht zulassig. Hat jedoch erwiesenermassen eine dauernde Entwertung stattgefunden (z. B. infolge
Umzonung von Bauland in die Landwirtschaftszone), kann eine Abschreibung im Umfang der Entwertung
vorgenommen werden.

Bei einer bloss voribergehenden Abnahme des Bodenwertes (z. B. infolge Wertschwankungen) unter den
Buchwert ist dagegen lediglich eine Wertberichtigung zulassig.

Steuerbuch
Druckdatum: 25. Juni 2026 3



	Abschreibungen auf nicht überbauten Grundstücken

